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Resolution der Kammerversammlung am 20.05.08

Für den Erhalt der vertrauensvollen Beziehung zwischen Patient und Psychotherapeut – Nein zur elektronischen Gesundheitskarte in der jetzigen Form

Die Kammerversammlung der Psychotherapeutenkammer Bremen vom 20.5.2008 spricht sich entschieden gegen die Einführung der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) in der gegenwärtig geplanten Form und zum jetzigen Zeitpunkt aus.

Sie sieht weder den medizinischen Nutzen der eGK für die Patientinnen und Patienten belegt, noch ein vertretbares Kosten-/Nutzenverhältnis gegeben. Zudem wird das informationelle Selbstbestimmungsrecht in starkem Maße gefährdet.

Gesundheitsdaten gehören zu den besonders schützenwerten, personenbezogenen Daten. Psychisch kranke Menschen haben ein Anrecht darauf, dass Informationen  über ihre Beschwerden, Symptome und Erkrankungen und deren Behandlung geschützt sind. Eine vertrauensvolle Beziehung zwischen Patient und Psychotherapeut ist eine notwendige Bedingung für eine erfolgreiche Behandlung. Wenn beide Beteiligte davon ausgehen müssen, dass die Behandlungsdaten  - zu welchen Zwecken auch immer – in einem für sie unbeeinflussbaren Bereich gespeichert und genutzt werden, besteht die Gefahr, dass das vertrauensvolle Verhältnis zwischen Patient und Behandler beschädigt oder gar zerstört wird. Durch die geplante Speicherung der Behandlungsdaten in einer elektronischen Patientenakte  auf zentralen Servern sehen wir diese Gefahr gegeben.
 Die bisherigen Ergebnisse in den Testregionen zur Einführung der eGK zeigen, dass die Technik weder ausgereift ist, noch dass sie zu Arbeitserleichterungen oder Qualitätsverbesserungen führt. Zudem scheinen viele Patienten und Leistungserbringer  mit der Handhabung der Karte überfordert. 

Die Bremer Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten wollen sich elektronischer Datenverwaltung nicht grundsätzlich entgegenstellen. Wir nehmen jedoch die Hinweise von Datenschützern ernst und sehen als Mindestvoraussetzung an, dass:

· der Schutz der Patientendaten gewährleistet und eine missbräuchliche Verwendung der Daten ausgeschlossen ist – und zwar nicht nur durch jederzeit aufhebbare gesetzliche Verbote und technische Vorkehrungen, sondern schon durch die Architektur der Telematikinfrastruktur,

· kostengünstige und anwenderfreundliche Alternativen zur zentralen Serverlösung gleichwertig entwickelt und erprobt werden,

· ein langfristiger Vorlauf eingeräumt wird,

· die Finanzierung der eGK aus Einsparungen infolge des Betriebes eines solchen elektronischen Systems sichergestellt wird.

